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Der Vorstand hat die Ordnungsanderung am 11.05.2026 beschlossen.

Antrag Nr.: 48/ 2025-28

Antragsteller: Prasidium; Jugendausschuss

Ordnung: Jugendordnung

Datum: 09.02.2026

Antrag: Streichung JO Anlage 1: DuFB zur Bildung von Nachwuchs-Spielgemeinschaften

Anderung JO § 8 Bildung von Spielgemeinschaften (SG) im Nachwuchs

Anlage 1: Durchfiihrungsbestimmungen zur Bildung von Nachwuchs-
Spielgemeinschaften



Der Vorstand hat die Ordnungsänderung am 11.05.2026 beschlossen.
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[Absatz 4, 5 und Absatz 7 (,ab der Saison 2025/26 wird gestrichen*) werden in
Anlage 1 verschoben]

Neufassung § 8 Bildung von Spielgemeinschaften im Nachwuchs

(1) Vereine kdnnen unter Beachtung territorialer und struktureller Gesichtspunk-
te zur Sicherstellung des Nachwuchsspielbetriebs Spielgemeinschaften bil-
den, wenn sie diesen nicht eigenstandig gewahrleisten kénnen.

(2) Fur die Bildung, Genehmigung und Durchfliihrung von Nachwuchs-Spiel-
gemeinschaften gelten die Durchfiihrungsbestimmungen gemaf Anlage 1.

(3) Unrichtige Angaben in Antragen auf Genehmigung von Spielgemeinschaften
kénnen entsprechend RuVO § 43 Abs. 5 geahndet werden.

Begriindung: Die Neufassung andert inhaltlich nichts am bestehenden Regelungsgehalt.

In der bisherigen Fassung enthielt § 8 zahlreiche Bestimmungen, die bereits voll-
sténdig in der Anlage 1 (Durchfihrungsbestimmungen zur Bildung von Nach-
wuchs-Spiel-gemeinschaften) geregelt waren. Dies fuhrte zu inhaltlichen Dopp-
lungen, unterschiedlichen Detaillierungsgraden und im Einzelfall zu Auslegungs-
unsicherheiten.

Durch die Verschiebungen der bisherigen Absatze 4, 5 und 7 werden alle verfah-
rensbezogenen Einzelbestimmungen vollstdndig in die Anlage 1 ausgelagert, die
daflr systematisch vorgesehen ist. Somit beschrankt sich der neue § 8 auf
Grundnormen, was die Rechtsklarheit und Lesebarkeit erheblich verbessert.

Die Sanktionsvorschrift flir unrichtige Angaben in Antragen auf SG-Bildung war
bislang ausschlief3lich in Anlage 1 (B Abs. 6) enthalten. Da diese Regelung nicht

-im Anhang“ untergehen soll, wird sie nun in § 8 Abs. 3 ausdricklich erwahnt.

Inkrafttreten: Die Anderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 01.07.2026 in Kraft.



